
arbeit an der Neuerertätigkeit zu beteiligen/9/ und einen 
hohen Anteil der Arbeiter in der Neuererbewegung zu 
sichern/10/. Die Arbeiter sind berufen, einen bedeuten
den Beitrag bei der Durchsetzung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts, insbesondere der sozialisti
schen Rationalisierung, zu leisten. Die Neuererverord
nung stellt die Aufgabe, bewußt die Erfahrungen der 
Arbeiter und ihren erfinderischen Gedankenreichtum 
in der Neuererbewegung auszuschöpfen./ll/ Sie trifft 
in diesem Zusammenhang zwingende Festlegungen zur 
planmäßigen Entwicklung der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit zwischen Arbeitern und Angehörigen der 
Intelligenz (§ 14). Das zeigt, daß es in der Neuererbe
wegung darum geht, die Einheit zwischen dem Erzie
len hoher cxoromischer Ergebnisse und der Entwick
lung sozialistischer Persönlichkeiten zu wahren. Im so
zialistischen Wettbewerb, bei der Lösung von Aufga
ben der sozialistischen Rationalisierung, erproben die 
Werktätigen ihre Fähigkeiten und bilden sie aus, for
men sich sozialistische Haltungen, wie Kollektivgeist, 
Selbstlosigkeit, Streben nach höheren Leistungen, der 
Wille zu lernen, Verantwortungsbewußtsein und Dis
zipliniertheit. Es formen sich sozialistische Persönlich
keiten. „In diesem Kampf wird die Arbeiterklasse als 
führende Kraft unserer Gesellschaft wiederum selbst 
wachsen und mit ihr alle ihre Weggefährten.“/13/
Die Durchsetzung der führenden Rolle der Arbeiter
klasse in der Neuererbewegung bedeutet keineswegs, 
die Initiative de:- Intelligenz einzuschränken. Es kommt 
vielmehr darauf an, die Initiative aller zu entwickeln, 
„das Wissen, die Erfahrungen, die Ideen und Vorschläge 
aller herauszufordern“/14/, aber auch entschieden die 
hier und da aufgetretenen Tendenzen einer rückläufi
gen Teilnahme der Arbeiter an der Neuererbewegung 
zu überwinden./15/

Verantwortung der Gewerkschaften
für die planmäßige Entwicklung der Neuererbewegung

Ausdruck der führenden Rolle der Arbeiterklasse in der 
Neuererbewegung ist die hohe Verantwortung der Ge
werkschaften als umfassende Klassenorganisation der 
Arbeiterklasse und als Schulen des Sozialismus für die 
planmäßige Entwicklung der Neuererbewegung als 
Massenbewegung der Arbeiterklasse und aller Werktä
tigen im sozialistischen Wettbewerb. Davon geht die 
Neuererverordnung aus. In Übereinstimmung mit der 
gewachsenen Verantwortung der Gewerkschaften für 
die Neuererbewegung legt die Verordnung umfassende 
Rechte der gewerkschaftlichen Vorstände und Leitun
gen fest. Sie kontrollieren die Wahrung der Rechte der 
Neuerer und die Einhaltung der sozialistischen Gesetz
lichkeit (§ 5 Abs. 1). Die betrieblichen Gewerkschafts
leitungen üben die gewerkschaftliche Kontrolle über 
die Durchsetzung der Ergebnisse der Neuerertätigkeit 
aus. Die Verordnung überträgt ihnen konkrete Forde
rungsrechte gegenüber den Leitern in den Betrieben, 
insbesondere zur Orientierung der Neuerertätigkeit auf 
die sozialistische Rationalisierung und die Verbesse
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen, zur Vergabe 
von Zielstellungen der Neuererbewegung als Wettbe
werbsziele und ihre Abrechnung im Wettbewerb, zur

/9/ Vgl. Wainke, „Wie geht es mit unseren Gewerksühai'ts- 
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Ernst-Thälmann-Werk Magdeburg zur Organisierung und 
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11 ’ Hemmerling. „Arbeiterklasse — Neuererbewegung“, Ein
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,12/ Hemmerling, a. a. O., S. 6.
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SED, a. a. O., S. 47.
14/ Hämmerling, a. a. O., S. ti.
'15' Hemmerling, a. a. O., S. 6 f.

Unterstützung der Neuerer und zur umfassenden Ver
wertung von Neuerungen (§ 10 Abs. 1). Sie haben das 
Recht, zu Beschwerden der Werktätigen Stellung zu 
nehmen und müssen über die Beschwerdeentscheidun
gen informiert werden (§ 10 Abs. 2).
Besonders bedeutsam für die weitere Festigung der so
zialistischen Gesetzlichkeit wird sich die den gewerk
schaftlichen Leitungen übertragene Aufgabe der 
Rechtsberatung gegenüber den Neuerern auswirken 
(§ 10 Abs. 1).
In Übereinstimmung mit der hohen Verantwortung der 
Gewerkschaften für die Neuererbewegung wurden auf 
der Grundlage der Neuererverordnung und der auf der
15. Tagung des Bundesvorstandes des FDGB beschlos
senen „Richtlinie für die Gewerkschaftswahlen 1972“ 
bei den BGL, den Bezirksvorständen des FDGB, den 
Zentralvorständen der Industriegewerkschaften bzw. 
Gewerkschaften und beim Bundesvorstand des FDGB 
gewerkschaftliche Neuereraktive gewählt, die als Organ 
der gewerkschaftlichen Leitungen tätig werden. Neben 
diesen gewerkschaftlichen Organen gibt es keine pa
rallelen staatlichen oder betrieblichen beratenden Or
gane mehr, wie sie bisher in Gestalt der Neuererräte 
in den Betrieben oder in den Staats- und Wirtschafts
organen bestanden haben.
Zur weiteren Entwicklung der Arbeit der gewerk
schaftlichen Vorstände und Leitungen, zu ihren Aufga
ben und Pflichten sowie zu den Aufgaben und zur Ar
beitsweise der gewerkschaftlichen Neuereraktivs hat 
das Präsidium des Bundesvorstandes des FDGB den Be
schluß zur Förderung und Entwicklung der Neuerer- 
und Rationalisatorenbewegung durch die Gewerkschaf
ten und die Arbeitsweise der gewählten Neuererak
tivs gefaßt./lS/

Neuererbewegung und sozialistischer Wettbewerb

Die Neuererverordnung geht von der Einheit von Neu
ererbewegung und sozialistischem Wettbewerb aus. 
Die Entwicklung der Neuererbewegung im sozialisti
schen Wettbewerb ist eine bedeutsame Aufgabe der Ge
werkschaftsarbeit. In dem von den Gewerkschaften or
ganisierten sozialistischen Wettbewerb entwickeln sich 
Initiative und Neuerertum in besonderem Maße. In der 
sozialistischen Rationalisierung liegt der hauptsächli
che Wirkungsbereich der Neuerer./17/ Das Präsidium 
des Bundesvorstandes des FDGB orientiert in seinem 
Beschluß „Über die Organisierung und Führung des so
zialistischen Wettbewerbs zur allseitigen kontinuier
lichen und vertragsgerechten Erfüllung des Volkswirt
schaftsplanes 1972“ vom 15. Dezember 1971/18/ die Neu
erer vor allem auf die Aufgaben der sozialistischen Ra
tionalisierung und stellt fest, daß mit den Vorschlägen 
der Arbeiter und durch die Neuerer- und Rationalisa
torenbewegung im Wettbewerb die inneren Reserven 
zu erschließen und alle Möglichkeiten zu nutzen sind, 
um die Effektivität an jedem Arbeitsplatz zu erhöhen. 
Mit der Entwicklung der Neuererbewegung im soziali
stischen Wettbewerb ist die Erhöhung der Planmäßig
keit der Neuerertätigkeit eng verbunden. Darauf sind 
die neuen Regelungen der Neuererverordnung über die 
Planung der Neuerertätigkeit gerichtet (insbesondere 
§§ 8, 9). Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß bei 
der Entwicklung der Neuererbewegung dort die besten 
Ergebnisse erzielt wurden, wo die Leiter es in Zusam
menarbeit mit den gewerkschaftlichen Leitungen ver
standen haben, eine hohe Planmäßigkeit der Neuerer
tätigkeit zu erreichen./19/ Das gilt sowohl für die Be-
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